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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §2 Abs5;

EStG 1972 §4 Abs1;

EStG 1972 §5;

Beachte

Besprechung in: AnwBl 11/1990, S 636;; ÖStZB 1991, 228; ÖStZ 22/1990, S 268;

Rechtssatz

Das Erfordernis der Eintragung der Firma im Handelsregister wird in den §§ 2 Abs 5 und 5 EStG 1972 (gleich der

Konzeption handelsrechtlicher Vorschriften betreAend die Firma und das Handelsregister (§§ 17, 31 und 106 HGB)

ausdrücklich dem betreAenden Gewerbetreibenden und nicht einem Unternehmen zugeordnet (Hinweis E 26.4.1989,

89/14/0015). Ein Auftreten des Unternehmens einer Mitunternehmerschaft in Form einer Erbengemeinschaft nach

außenhin unter der eingetragenen Firma des Erblassers reicht daher nicht, um den Gewinn dieser

Mitunternehmerschaft nach § 5 EStG 1972 ermitteln zu können.
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